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1. Einleitung 
Diese Handreichung unterstützt Sie als Lehrende mithilfe von Checklisten bei 
der barrierefreien Lehre. Als Handreichung, die nicht als wissenschaftliche Aus-
arbeitung zu verstehen ist, sollen hiermit auf kollegialer Ebene Tipps gegeben 
werden. Weiterführende Informationen werden auf Anfrage gerne gegeben.  
Statistischen Angaben des Studierendenwerkes Deutschland zufolge sind 11% 
der Studierenden von erschwerten Studienbedingungen infolge einer oft nicht 
sichtbaren Beeinträchtigung und /oder chronischen Erkrankung betroffen.1 Für 
die Hochschule Emden / Leer mit knapp 4600 Studierenden bedeutet dies: auf 
ca. 500 Personen, pro Seminargruppe (20-30 Plätze) 2-3 Teilnehmende, könnte 
dies zutreffen. Um allen ein möglichst barrierefreies Studium zu ermöglichen, 
dient Ihnen diese Handreichung.  

 

2. Beeinträchtigung und Behinderung - ein Überblick 

Gemäß der seit dem 1.1.2018 geltenden Definition im § 2 Abs. 1 neunten Sozi-
algesetzbuches (SGB IX) wird zwischen Beeinträchtigung und Behinderung 
unterschieden. Beeinträchtigungen beziehen sich auf die Ebene des Körpers, 
Behinderung auf die soziale Ebene. So gilt: „Menschen mit Behinderungen sind 
Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrie-
ren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.“  

 

2.1 Körperliche / motorische Beeinträchtigungen 
Personen mit körperlichen / motorischen Beeinträchtigungen stoßen durch feh-
lende Barrierefreiheit auf Hindernisse im Hochschulalltag:  nicht per Aufzug er-
reichbare Räume, zu hoch angebrachte Informationen, nicht nutzbare Bedien-
elemente, fehlende Automatiktüren etc. 2 
Auch während einzelner Studienabschnitte können Schwierigkeiten auftreten 
z.B. aufgrund fehlender (Teil-)Funktionen der Hände, sodass etwa die Feinmo-
torik eingeschränkt oder das Mitschreiben in Veranstaltungen verlangsamt ist. 
Bitten Sie die Studierenden Sie über mögliche für sie vielleicht nicht erkennbare 

                                    
1 Quelle: Middendorf u.a. 2017, 36 
2 Quelle: Studentenwerk Deutschland 2013, 80 
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Barrieren zu informieren. Das erleichtert den Studierenden das Gespräch mit 
Ihnen zu suchen.3  

2.2 Sehbeeinträchtigungen 
Sehbeeinträchtigte Personen stoßen vor allem bei Grafiken, Literaturrecherche 
etc. an ihre Grenzen, wenn Dokumente etc. nicht barrierefrei gestaltet sind. 
Hilfsmittel wie Lupen, Großdruck, Vorleseprogramme etc. erleichtern die Auf-
nahme visueller Informationen.4 Wegbeschreibungen müssen genau sein und 
taktil / akustisch wahrnehmbare Punkte als Orientierung genannt werden. Bie-
ten Sie an, die Person an einem bekannten Ort abzuholen. Verbalisieren Sie 
Handlungen / Hilfestellungen, die eingeschränkt oder gar nicht wahrgenommen 
werden.5 
 

2.3 Hörbeeinträchtigungen 
Gehörlose nutzen häufig Gebärdensprachdolmetschende für eine gelingende 
Kommunikation. Schriftsprache ist für sie die Zweitsprache. Mitschreibekräfte 
können notwendig sein, um Inhalte nacharbeiten zu können; sie sind von den 
Gehörlosen zu stellen und sollten an den Veranstaltungen teilnehmen können. 
Alle Gehörlose, Ertaubte oder Schwerhörige sind auf das Mundbild des Gegen-
übers angewiesen, das Absehen vom Mund kann ihnen das Verständnis er-
leichtern.6 
Nutzen Sie bei großen Räumen das Mikrofon und individuelle Hilfsmittel wie 
Mikroportanlagen7 etc. Wenn Smartphones / Handys die Funkübertragung stö-
ren, sollte die Nutzung während des Seminars eingeschränkt werden. Sensibili-
sieren Sie die Mitstudierenden und bitten Sie sie um wenige Störgeräusche. 
Schauen Sie die Studierenden beim Sprechen an und stellen Sie sich nicht ins 
Gegenlicht. Nur so kann das Mundbild als Hilfe hinzugezogen werden. Nutzen 
Sie Gestik und Mimik, um das Gesagte zu unterstützen. Stellen Sie Skripte und 
Folien sowie Literatur rechtzeitig (online) zur Verfügung. So sind Inhalte bereits 
bekannt. Schwerhörige können dem Seminar besser folgen und Dolmetschen-
de können sich im Vorfeld mit Fachbegriffen vertraut machen.8 
 
                                    
3 Quelle: Studentenwerk Deutschland 2013, 80, Studentenwerk Oldenburg 2015, 3 
4 Quelle: ebd., 6 
5 Quelle: HAW Hamburg 2014, 9f. 
6 Quelle: ebd., 7 
7 Quelle: Arbeitsstelle Barrierefreies Studium, o.J.o.S.   
8 Quelle: Studentenwerk Oldenburg, 2015, 7 
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2.4 Psychische Beeinträchtigungen und chronische Erkrankungen 
Psychische Beeinträchtigungen und chronische Erkranken können vor allem im 
Hinblick auf die Anwesenheitspflicht problematisch sein, wenn die Person in 
einer kritischen Phase ist oder einen Erkrankungsschub hat. Chronische Er-
krankungen treten entweder schubweise oder dauerhaft auf. Oft müssen Medi-
kamente eingenommen oder Therapien wahrgenommen werden etc. Sowohl 
psychische Beeinträchtigungen als auch chronische Erkrankungen können mit 
anderen Beeinträchtigungen gekoppelt sein und sind vielfältig und komplex. 
Sofern also in einer Veranstaltung Anwesenheitspflicht besteht, sind hier – wie 
auch in den vorangegangenen Fällen – die Regelungen bzgl. des Nachteils-
ausgleichs zu beachten (s. nachfolgenden Abschnitt 3). 
 
Zwischenfazit: Wie kann für diese heterogene Gruppe das Studium barrierefrei 
gestaltet werden? Generell gilt: Informationen sollten immer über zwei Sinne 
wahrnehmbar sein (visuell und auditiv). So wird gewährleistet, dass Personen 
sowohl mit Sehbeeinträchtigung als auch Hörbeeinträchtigung diese wahrneh-
men können.9  
 

3. Der Nachteilsausgleich 
Bei Nachteilsausgleichen werden Maßnahmen ergriffen, die Behinderungen 
und Benachteiligungen ausgleichen sollen, die aufgrund einer Beeinträchtigung 
/ chronischen Erkrankung auftreten können.  
Studierende mit Beeinträchtigung / chronischer Erkrankung haben einen ge-
setzlich verankerten Anspruch auf Nachteilsausgleich. Die zu erbringenden 
Leistungsnachweise werden mit Blick auf die Behinderung verändert, ohne je-
doch die eigentliche Leistung oder Teile einer Leistung zu erlassen. 
 
Wichtig: Bei Modulprüfungen können Nachteilsausgleiche nur durch den zu-
ständigen Prüfungsausschuss vor dem Erbringen der Leistung gewährt wer-
den!10 
 

                                    
9  Quelle: Papadopoulos, 2012, 39 
10 Quelle: Deutsches Studentenwerk o.J., o.S. 
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3.1 Gewährung von Nachteilsausgleichen 
Anspruchsberechtigte Studierende holen ein fachärztliches Attest über die Be-
einträchtigung / Erkrankung mit auftretenden Problemen und Lösungsstrategien 
bei anerkannten Fachstellen etc. ein und stellen einen Antrag beim Prüfungs-
ausschuss des Fachbereichs. Dieser Antrag sollte zur reibungslosen und frist-
gerechten Abwicklung so früh wie möglich, erfolgen. Die Gewährung erfolgt 
ausschließlich schriftlich und wird Ihnen von den Studierenden vorgelegt.11 
 

3.2 Art und Gestaltung von Nachteilsausgleichen 
Nachteilsausgleiche sind aufgrund vielfältiger Beeinträchtigungen sehr individu-
ell. Bspw. können dies Veränderungen bei Organisation und Durchführung des 
Studiums (z.B. Kurswahl) oder eine verlängerte Bearbeitungszeit sein. Wenn 
das Ablegen der Prüfungsleistung aufgrund der Beeinträchtigung nicht möglich 
ist, kommt als letztes Mittel auch das Erbringen einer alternativen Prüfungsleis-
tung in Betracht. Auch Hilfsmittel und (persönliche) Assistenz können Formen 
des Nachteilsausgleichs sein. Alle Formen des Nachteilsausgleichs sind durch 
die jeweilige Prüfungskommission zu genehmigen.12 
 

3.3 Aufgaben als Lehrende 
Nachteilsausgleiche sind aufgrund unterschiedlichster Auswirkungen von Be-
einträchtigungen / Erkrankungen individuell. Allen gemein ist, dass Sie zur ge-
lingenden Umsetzung beitragen. Sie sind z.B. dafür verantwortlich, ggf. einen 
separaten Raum zu organisieren oder dafür zu sorgen, dass bei längerer Prü-
fungszeit Aufsichten zur Verfügung stehen und diese frühzeitig Bescheid wis-
sen. Es muss gewährleistet sein, dass Anweisungen, Änderungen der Aufga-
benstellung etc. in angemessener Art und Weise kommuniziert werden. 

                                    
11 Quelle: Studentenwerk Deutschland, 2013, 92ff. 
12 Quelle: HAW Hamburg 2015, 25ff. 
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4. Barrierefreie Dokumente 
Sie sollen für alle zugänglich sein, besonders sehgeschädigte Studierende oder 
mit Legasthenie profitieren von barrierefreien Word-Dokumenten.  

 

4.1. Elektronische Texte und Dokumente in Großdruck 
Um sich Dokumente von einer Sprachausgabe, Screenreader genannt, vorle-
sen zu lassen, müssen die Dokumente bestimmte Voraussetzungen erfüllen. 
Neben den allgemein genutzten Formatvorlagen, Symbolen, Formen, automa-
tisch generierten Seitenzahlen muss ein besonderes Augenmerk auf die seri-
fenlose Schrift in ausreichender Größe und auf das Einfügen von Alternativtex-
ten bei Grafiken gelegt werden.13 Weiterführende Informationen hierzu werden 
in Kürze auf dem HELPP-Portal zu finden sein. 
Personen mit starker Sehbeeinträchtigung, die über ausreichendes Restseh-
vermögen verfügen, nutzen häufig Dokumente in Großdruck. Hierbei muss eini-
ges beachtet werden.14 Den Bedarf nach Dokumenten in Großdruck sollten Sie 
in der ersten Veranstaltung erfragen. Die Checkliste finden Sie im HELPP-
Portal. 

4.2. Power-Point-Präsentationen 
Personen mit Sehbeeinträchtigung sind auf den Vortrag angewiesen, um 
Lehrinhalte zu verstehen, da sie Folien nicht (ausreichend) erkennen können. 
Diese müssen in barrierefreier Form erstellt werden, damit Inhalte nachbearbei-
tet werden können. 
Auf der Homepage der Hochschule finden Sie die Vorlage für barrierearme 
Power-Point-Präsentationen.  

                                    
13 Quelle: Studentenwerk Deutschland 2013, 82 
14 Quelle: DoBuS 2017, 4f.  
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5. Checklisten für eine möglichst barrierefreie Lehre 

5.1 Der Semesterstart 
o Sind die Seminarräume für alle zugänglich?  

o Ist der Raum ebenerdig / per Aufzug zu erreichen? 

o Klären Sie, ob Sie ggf. den Raum tauschen können. 
o Ist Ihr Büro zugänglich?  
o Gibt es dort genug Platz für einen elektrischen Rollstuhl? 

o Können dort mehrere Personen sitzen? 

o Sind die Informationen an Ihrer Tür / an Ihrem schwarzen Brett lesbar? 

o Hängt der Aushang mit den Sprechzeiten max.120cm hoch oder auch in 

dieser Höhe? 

o Ist die Schrift groß genug (mind.12pt)? 

o Stehen aktualisierte Information auch im Infosys? 

o Steht der vollständige Veranstaltungsplan auf moodle?  

o Finden Studierende Information zu Studien- und Prüfungsleistungen, Lite-

raturlisten und ggf. Blocktermine? 

o Ist die Literaturliste ausgegeben und der Semesterapparat eingerichtet?15 

o Bieten Sie zu Beginn des Semesters an, bei Fragen und Problemen Ihre 

Sprechstunde zu nutzen. 

o Weisen Sie auf den Nachteilsausgleich hin (Antragstellung).  

Denn: Nur wenige Beeinträchtigungen / chronischen Erkrankungen sind 

sichtbar. Beachten Sie diese Punkte auch, wenn Sie offenbar keine betref-

fende Person im Seminar haben.  

                                    
15 Quelle: Studentenwerk Oldenburg, 1 
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5.2 Vor Beginn jeder Veranstaltung16 
o Stellen Sie vor Beginn der Veranstaltung rechtzeitig die Präsentationen, 

Skripte und Texte auf Moodle bereit.  

o Prüfen Sie, ob die benötigte Technik funktioniert.  

o Sorgen Sie für eine ausreichende, blendfreie Beleuchtung. 

5.3 Während der Veranstaltung17 
o Nutzen Sie Mikrofon sowie zusätzlich individuelle Hilfsmittel. 

o Wiederholen Sie Fragen / Beiträge von Studierenden. 

o Sprechen Sie nicht zur Tafel gewandt und nicht im Gegenlicht, da Hörge-

schädigte Personen das Mundbild nutzen. 

o Erklären / beschreiben Sie Zeichnungen, Diagramme, Bilder. 

o Geben Sie Informationen mündlich und schriftlich. 

o Gestatten Sie ggf. Mitschnitte sowie Fotos von Tafelbildern. 

Hilfreich für alle:  

o Schreiben Sie leserlich, groß und deutlich. 

o Strukturieren Sie die Veranstaltung deutlich, eine klare Struktur erleichtert 

die Orientierung. 

                                    
16 Quelle: Universität Bremen, 2018, 22 ff. 
17 Quelle: HAW Hamburg 2014, 15ff. 
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5.4   Die Sprechstunde18 
o Geben Sie Ihre Sprechstunde mündlich und schriftlich bekannt. 

o Kommunizieren Sie Änderungen auf mehreren Kanälen, z.B. im Infosys, 

direkt im Seminar, bei Anfragen per Mail etc. 

o Falls Ihr Raum nicht zugänglich ist, suchen Sie einen zugänglichen Raum, 

z.B. Besprechungsraum. 

o Teilen Sie mündlich und schriftlich mit, wo Sie zu finden sind. 

o Weiß die Person, wo Ihr Büro ist?  

o Lassen Sie sich das Anliegen schildern. 

o Die Studierenden sind häufig Expert*innen ihrer Einschränkungen. 

o Welche Hilfsmittel werden genutzt / benötigt?  

o Bieten Sie Hilfestellung an bzw. vermitteln Sie Kontakte. 

o Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen. 

o Sorgen Sie für ein störungsfreies Gespräch, das ist für alle gut 

o Gibt es bei evtl. Exkursionen etwas, was zu beachten ist?  

5.5 Elektronische Texte 
o Alternativtext einfügen bei Tabellen und Grafiken 

o Serifenlose Schrift (Verdana, Arial) in 12pt verwenden. 

o Spaltenüberschriften bei mehrseitigen Tabellen auf jeder neuen Seite an-

zeigen lassen. 

o Kontraste überprüfen 

                                    
18 Quelle: HAW Hamburg 2014, 6ff.  
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5.6 Power-Point-Präsentationen 
o Stellen Sie die Präsentation vor der Veranstaltung zur Verfügung, damit 

sich Studierende mit Sehbeeinträchtigung mit den Inhalten vertraut ma-

chen oder sie auf ihrem Laptop speichern können, um sie während des 

Vortrages mithilfe der Sprachausgabe über Kopfhörer mitverfolgen zu 

können und Grafiken, Tabellen etc. erfassen können. 

o Auf der Homepage der Hochschule finden Sie eine Vorlage für barriere-

arme Power-Point-Präsentationen. 

o Lediglich die Alternativtexte müssen Sie nach Bedarf bei Grafiken, Tabel-

len, Bildern etc. einfügen. Die Schriftgröße und Schriftart sind bereits bar-

rierearm. 

o Während es für Personen mit Sehbeeinträchtigung wichtig ist, Informatio-

nen in kurzer Form zu haben, sind komplett verschriftlichte Präsentationen 

für Personen mit Hörschädigung hilfreich. 
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